
Gemeinde Bockhorn  
 

26345 Bockhorn, den 26.06.2007

 
Tisch- 

Beschlussvorlage 
 
Amt: Abteilung I Datum: 21.06.2007 
Bearbeiter: Andreas Meinen Vorlage Nr.: 130/2007 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Verwaltungsausschuss N 03.07.2007 Vorberatung 
Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Aufgrund von Kostensteigerungen und rechtlicher Änderungen ( insbesondere Einführung der 
bedarfsgerechten Abfuhren mit Wartungsvertrag) ist gemäß § 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) die Benutzungsgebühr neu zu kalkulieren. Als 
Kalkulationszeitraum wird der Zeitraum vom 01.09.2007 bis 31.12.2010 festgelegt. Die 
Kostensituation ist in der anliegenden Gebührenbedarfsberechnung dargestellt. 
 
Die Umstellung der Anlagen von einer turnusmäßigen Abfuhr auf eine bedarfsgerechte 
Abfuhr stellt im Rahmen der Planung der zukünftigen Abfuhren einer neue Herausforderung 
dar. Damit ist auch die Kostensituation maßgeblich betroffen, da die Anfahrtskosten des 
Abfuhrunternehmens bei Anlagen, die einzeln abgefahren werden, auf diese Einzelanlage 
umgelegt werden. Somit steigen diese Kosten im Vergleich zu Sammelabfuhren erheblich an.  
 
Eine weitere Unwägbarkeit besteht darin dass derzeit offen ist, in welchen Zeitabständen die 
bedarfsgerecht abzufahrenden Anlagen zukünftig abgefahren werden müssen.  
 
 

Beschlussvorschlag 
Die dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
dezentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bockhorn wird in der anliegenden Fassung 
beschlossen.  
 
 

Anlagen 
Entwurf der 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
dezentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bockhorn 
Gebührenbedarfsberechnung 01.09.2007 – 31.12.2010 


